
Anlage zum Schreiben vom  
 
Az: 
 
Objekt: 
 
 
Bei der Vollständigkeitsprüfung Ihrer Unterlagen stellten wir fest, dass folgende für die Bearbeitung 
Ihres Antrages unbedingt erforderliche Unterlagen fehlen: 
 

vollständig ausgefülltes Antragsformular 
 
Kopie der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung oder der Baugenehmigung 

 
Kopie des Antrages auf Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung   
       oder des Bauantrages 

                  (Bauherrenexemplar einschl. Anlagen, Protokolle usw.) 
 

Bestätigung der unteren Denkmalschutzbehörde über abgestimmte  
       Baumaßnahmen (Anlage 1) Anlage vom zuständigen Sachbearbeiter(in)  
       ausfüllen lassen 

 
Abstimmungsprotokolle, Werkszeichnungen oder Ähnliches (falls vorhanden) 

 
Auflistung der Rechnungen (gemäß Nr. 4 des Antragsformulars) 

 
Auflistung der Rechnungen in elektronischer Form 

. Denkmalschutz – Aufstellung der Rechnungen zum Antrag auf Ausstellung einer    
  Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f und 11b EStG oder § 10g EStG 
- bitte nach Möglichkeit per E-Mail übergeben 
 

Vollmachten des Eigentümers im Original 
 

Kopie des/der Kaufvertrages/Kaufverträge mit Angaben über den/die  
       Miteigentumsanteil(e) und über das Vertragsdatum 

 
Kleine Fotodokumentation (Zustand alt/neu) 

- bitte nach Möglichkeit per E-Mail übergeben 
 
Bitte reichen Sie die o. g. Unterlagen nach. 
 
 
Rechnungen, Zahlungsnachweise werden zum Zeitpunkt der Bearbeitung gesondert 
angefordert 
 
 Originalrechnungen (Kopien werden nicht anerkannt) 
  –  Gewerkeweise chronologisch geordnet 
 
Hinweise: 
Erforderlich ist stets die Vorlage aller Schlussrechnungen. Abschlagsrechnungen und 
Kostenvoranschläge allein reichen nicht aus und werden nicht anerkannt. 
 
Angebote für alle Pauschalrechnungen (die Bescheinigung kann nur für Aufwendungen erteilt werden, 
für die mit Einzelleistungen verpreiste Rechnungen/Angebote/Leistungsverzeichnisse vorliegen). 
 
 Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) für Rechnungen 
 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass im Verlauf der detaillierten Prüfung Ihres Antrages weitere 
Nachweise angefordert werden müssen. 


